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VERBANDSVERSAMMLUNG DES LANDESWOHLFAHRTSVERBANDES HESSEN 
 

 
- XVI. Wahlperiode - 

 
 

7.  P l e n a r s i t z u n g 

der Verbandsversammlung 

am 07. März 2018, Beginn: 09.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Ständehauses, 

Ständeplatz 6 - 10, 34117 Kassel 
 

 
 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
 
 

Punkt 1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit  

und der Tagesordnung 
 

Punkt 2 Mitteilungen 
 a) des Präsidenten der Verbandsversammlung 

b) des Verwaltungsausschusses/des Landesdirektors  
 

Punkt 3 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Landeswohlfahrtsverban-

des Hessen für das Haushaltsjahr 2018 - 2. Lesung – 
 

Punkt 4 "Wahl/Benennung" von sechs Mitgliedern durch die Verbandsversammlung als 

 Vorschlag für die Besetzung des Aufsichtsrates der Vitos GmbH 

 

Punkt 5 Demokratisierung und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit des Landeswohl-

fahrtsverbands Hessen 
 

 

 
 
 
34117 Kassel, 05. Februar 2018 Landeswohlfahrtsverband Hessen 
   Fr iedel  Kopp 
  Präsident der Verbandsversammlung 
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Kreiswahl am 6. März 2016 
 

Nachrücken von Kreistagsabgeordneten 
 
 
Der Kreistagsabgeordnete des Wahlvorschlags der Sozialdemokratischen Partei Deutsch- 
lands (SPD), Herr Karl Thumser, ist am 09.02.2018 verstorben.  
 
Gem. § 34 Abs. 1 und Abs. 3 KWG stelle ich fest, dass als nächster noch nicht berufener 
Bewerber des og. Wahlvorschlags, 
 
                                    Herr Manuel Schiewe, 

                                    Liederbacher Straße 11, 
                                    65795 Hattersheim a. M., 
 
in den Kreistag nachrückt. 
 
Gegen diese Feststellung kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Aus- 
schlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben 
(§ 34 Abs. 4 in Verb. mit § 25 KWG). Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht 
die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn mindestens 100 
Wahlberechtigte unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir 
als Kreiswahlleiter in 65719 Hofheim a. Ts., Am Kreishaus 1 - 5, einzureichen. 
 
65719 Hofheim a. Ts., 19.02.2018 
 
 
Gez. 
 
 
Michael Cyriax 
Landrat und  Kreiswahlleiter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


